
A b s e n d e r :

Braunschweig, Bianca 22-18709
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Aufholen möglicher Radfahrdefizite und Unterstützung durch 
Jugendverkehrsschulen für Braunschweiger GrundschülerInnen
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
29.04.2022

Beratungsfolge: Status

Schulausschuss (zur Beantwortung) 13.05.2022 Ö

Sich auf richtigen und sicheren Wegen im Straßenverkehr zurecht zu finden, ist für unsere 
Kinder ein wichtiger Schritt für ein selbstverantwortliches Leben in unserer Stadt. Durch 
immer höhere Verdichtung und das damit zusammenhängende wachsende 
Verkehrsaufkommen gewinnt dieser Punkt immer mehr an Wichtigkeit im 
Entwicklungsprozess der Kinder.
  
Ob nun zur Schule, zum Spielplatz, zu Freunden oder zum Sportverein, Kinder müssen 
lernen, wie sie sich im Verkehr richtig zu verhalten haben, um Unfälle zu vermeiden und gut 
und sicher anzukommen. In den Grundschulen Braunschweigs gibt es daher für die vierten 
Jahrgänge jedes Jahr eine Radfahrprüfung.
  
Aufgrund der Corona Pandemie konnten viele Schulen keine Fahrprüfungen oder Trainings 
anbieten, weshalb ein großer Nachholbedarf in diesem Bereich besteht. Doch leider sind die 
Öffnungszeiten der Jugendverkehrsschulen sehr stark an den Schulzeiten orientiert, obwohl 
die SchülerInnen das Angebot auch nachmittags oder in den Ferien nutzen könnten.
  
Eine Möglichkeit diesen Bedarf aufzufangen wäre die Einrichtung von AGs an den Schulen 
im Zuge der Nachmittagsbetreuung, umso das während der Pandemie Versäumte 
aufzuholen oder den Kindern einen Besuch dieser Schulen zusammen mit den Eltern in der 
Freizeit bzw. in den Ferien zu ermöglichen.
  
Die BIBS-Fraktion stellt deshalb folgende Fragen:
  
1.     Welche Anzahl an Grundschul-Kindern in Braunschweig konnte eine Radfahrprüfung 
wegen der Corona Pandemie nicht mehr durchführen?
  
2.     Wie viele Jugendverkehrsschulen gibt es in Braunschweig und wie ist deren jeweilige 
Auslastung in den letzten beiden Jahren im Vergleich zu den Vorjahren?
  
3.     Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung auf eine Ausweitung der Öffnungszeiten, z.B. 
auf zwei Nachmittage pro Woche, hinzuarbeiten?
  

Anlagen: keine
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